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Statuten der Frauenriege Toffen

I Name und Sitz

1.1 Bezeichnung und Rechtsdomizil
Die Frauenriege Toffen wurde am 3l.Januar 1955 gegründet und ist ein Verein im Sinne von
Att. 60 ¡Tdes Scf¡weiz. Zivilgesetzbuches (ZGB) mit Sitz in Toffen.

2 Haftung

Haftungsbeschränkung der Mitglieder
Für die Verpflichtungen des Vereins haftet aussch/iess/ich das Vereinsvermögen. Die persön-
liche Haftung der Mitglieder bleibt auf die Höhe ihrer Mitgliederbeiträge beschränkt.

3 Zweck

2.1

3.1

3.2

Zweckbeschreibung
Der Verein

- fördeft die turnerischen und sportlichen Betätigungen seiner Mitglieder im Rahmen der
Möglichkeiten in der Turnhalle

- fördeft die Kameradschaft und Geselligkeit unter den Mitgliedern

Ausrichtung
Der Verein ist politisch unabhängig und konfessionell neutral.

4 Zugehörigkeit

4.1 Mitgliedschaften
Der Verein ist Mitglied des Turnverbandes Bem Mittelland (TBM) und damit Mitglied des
Schweizerischen Turnverbands (STV), deren Statuten und Reglementen er sich unterstellt.

5 Vereinsstruktur

Turngruppen
Der Verein turnt in zwei Turngruppen

Tu rng ru ppenenreiterung
Weitere Turngruppen können auf Antrag des Vorstandes durch Eesch/uss der Hauptver-
sammlung gegründet werden.

Sportversicheru ngskasse des STV (SVK-STV)
Alle Turnenden sind automatisch beider SyK-Sfy versiche¡t.

5.1

5.2

5.3

Statuten 13.01.2016 Seite I



FRâUâ/UR/FêF

fOFFE/V

6 Mitgliedschaften, Ernennungen, Pflichten

6.1 Mitgliederkategorien
Der Verein besfehf aus:

- Aktivmitgliedern

- Ehrenmitgliedern

- Gönnermitgliedern
Passivmitgliedern

6.1.1 Aktivmitglied
Aktivmitglied kann werden, wer das 15. Altersjahr zurückgelegt hat, oder die obligatorische
Schul pfl icht bee ndet hat.

6.1.2 Ehrenmitglied
Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden, wer sich besondere Verdienste und Anerkennung im
Dienste des Vereins erworben hat. Der Bescf¡luss und die Ernennung effolgen auf Antrag des
Vorstandes durch die Hauptversammlung.

6.1.3 Gönnermitglied
Gönnermitglied kann werden, wer diesen Wunsch einem Mitglied mündlich oder schriftlich mit-
teilt.

6.1.4 Passivmitglied
Passivmitglied kann werden, wer diesen Wunsch einem Mitglied mündlich oder schriftlich mit-
teilt.

Alle Mitgl ieder werden d u rch die H auptversammlung aufgenommen.

6.2 Pflichten
Die Mitglieder sind verpflichtet, die /nferessen des Vereins zu wahren, die Statuten zu beach-
ten, Vereinsbescl¡lüssen nachzuleben und sich der Vereinsleitung zu unterziehen.

Die Mitgliederbeiträge sind jähtich zum Voraus an der Hauptversammlung zu entrichten. Die
Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme in den Verein. Weitere Regelungen zur Höhe des
Mitgl iederbeitrags si nd in A¡t. 9. 4 aufgefü hrt.

Für die Aktivmitglieder ist der Besuch der Hauptversammlung obligatorisch.

6.3 Austritt
Der Austritt aus dem Verein kann durch schriftliche Mitteilung mindestens 10 Tage vor der
Hauptversammlung an die Präsidentin edolgen. Die Veryflichtungen gegenüber dem Verein
müssen effüllt sein.

6.4 Ausschluss
Mitglieder, die bewusst oder aus grober Fahdässþkeft gegen die Statuten, Reglemente, Ver-
einbarungen oder Beschlüsse der Vereinsleitung versúossen, können ausgesch/ossen werden.
Der/die Betroffene ist von dieser Massnahme vorgängig schriftlich zu informieren.

Miþlieder, die ihre Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz mehrmaligem Mahnen nicht
erfüllen, können auf Antrag der Hauptversammlung von der Mitgliederliste gestrichen werden.

Ausgetretene, gestrichene oder ausgeschlossene Mitglieder vedieren jeden Anspruch auf das
Vereinsvermögen und sonsfþe Vergütungen.

Statuten 13.01.2016 Seite 2



FRâUI/UR/EêE

fOFFI/V

7 Organisation

7.1 Die Organe des Vereins
die Hauptversammlung

- der Vorstand

- das technische Komitee

- dieRechnungsrevisoren

7.2 Die Hauptversammlung (HV)
S,'e isf das obersfe Organ des Vereins, sie findet in der Regel in den ersfen zwei Monaten des
Jahres sfaff. Sre behandelt alle Vereinsgeschäfte, die nicht in die Kompetenz des Vorstandes
fallen. Eine ordentlich einberufene Hauptversammlung ist in jedem Fall beschtussfähig, unab-
hängig von der Anzahl der stimmberechtigten Anwesenden.
1/5 der stimmberechtigten Miþlieder oder der Vorstand kann erne ausserordentliche HV ver-
langen.

Ein diesbezügliches Begehren ist mindestens 30 Tage vor dem gewünschten Versammlungs-
termin schriftlich an den Vorstand zu richten.

7.2.1 Traktanden
Die Hauptversammlung behandelt ordentlicherwerse dr'e folgenden Traktanden. Die Traktan-
denliste kann ergänzt werden.

- Protokoll der letzten HV

- Jahresberichte

- Jahresrechnung und Revisorenbericht
Mutationen
Mitgliederbeiträge

- Tätigkeitsprogramm

- Budget
Wahlen

- Ehrungen und Auszeichnungen

- Anträge
Verschiedenes

7.2.2 Einladung
Zur Hauptversammlung wird unter Bekanntgabe der Traktanden schriftlich eingetaden. Die
Einladung hat mindestens 3 Wochen vor dem Versammlungstag zu ertoþen.

7.2.3 Anträge
Anträge sind 2 Wochen vor dem Versammlungstermin dem Vorstand schriftlich mitzuteiten.

7.2.4 Stimm- und Wahlrecht
Stimm- und wahlberechtigt an der Haupfuersammlung sind alle Aktiv- und Ehren-Mitglieder.

7.2.5 Wahlen und Abstimmungen
Wahlen und Abstimmungen über die Vereinsgeschäfte werden in offener Form abgehatten.
1/3 der anwesenden Stimmberechtigten oder der Vorstand können eine schriftliche Abstim-
mung velangen. Bei allen Abstimmungen, mit Ausnahme der Statutenrevision und der
Vereinsauflösung, entscheidet das relative Mehr. BeiWahlen im ersten Wahlgang das
absolute Mehr (50% plus 1 Stimme der anwesenden Stimmberechtigten).
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7.3 Der Vorstand
Die allgemeine Leitung des Vereins ist einem aus 5 ör.s 7 Mitgliedern bestehenden Vorstand
überfragen. Er setzt srbh aus den folgenden Miþliedern zusammen:

- Präsidentin
Vizepräsidentin

- Leiterinnen

- Sekretärin

- Kassierin

Die Amtsdauer beträgt 2 Jahre. Es besfehf keine Amtszeitbeschränkung.

7.3.1 Aufgaben des Vorstandes
Die Aufgaben der verschiedenen Amter sind durch Sfe//enbesch reibungen und Pflichtenhefte
geregelt. Der Vorstand hat im Besonderen die folgenden Aufgaben zu eíüllen:

Handhabung der Statuten und Reglemente
Veftretung des Vereins nach aussen

- Vorbereitung und Vodage aller durch die Versammlung zu erledigenden
Geschäfte und Vollzug der entsprechenden Eesch/ússe
Einberufung der Versammlungen
V e rw altu ng de r V e re i n skasse
Wah ru ng de r V e re i n s inferessen

- Kontrollfunktion über das Technische Komitee

- Erledigung sämtlicher Aufgaben, soweft sie nicht anderen Organen obliegen

Dringliche, in die Kompetenz der HV fallende Geschäfte kann der Vorstand von sich aus erle-
digen, wenn sonsf wesentliche Interessen des Vereins nicht wahrgenommen werden können.
So/che Geschäfte sind an der darauffolgenden Versammlung zu behandeln.

7.3.2 Beschlussfähigkeit
Der Vorstand ist bei Anwesenheit einer Mehnahl seiner Mitglieder beschlussfähig.

7.3.3 Rechtsverbind liche Unterschrift
Die Präsidentin zeichnet zusammen mit der Kassierin oder der Sekretärin zu zweien rechts-
verbindlich. Der Kassierin kann für Bank- und Postkonti Einzelunterschrift efteilt werden.

7.4 Das Technische Komitee (TK)
Das Technische Komitee (TK) ist für die Organisation der turnerischen Belange zuständig. Es
können neben den Leiterinnen andere Mitglieder des Vereines beigezogen werden.

7.5 Die Revisoren
Die Revisorinnen prüfen die Rechnungen des Vereins und erstatten zuhanden der HV Bericht
über die gesamte Kassenführung. Die Revisorinnen werden durch die HV gewählt.

8. Venaraltung

8.1 Protokollpflicht
Alle Versammlungen und Vorstandssitzungen sind zu protokollieren.

8.2 Archiv
Sämtliche Vereinsakten wie Protokolle, Reglemente, Pflichtenhefte, Berichte, wichtige Kones-
pondenzen, Vereinsrechnungen usw., sind aufzubewahren.
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8.3 Reglemente
Die Organisation, Pflichten und Rechte des TK sind in einem entsprechenden Reglemenf fesf-
gelegt. Anderungen in diesem Reglement rn¿issen von der Hauptversammlung genehmigt
werden.

9 Finanzen

9.1 Geschäftsjahr
Das Vereinsj ahr sch/iessf 1'eweils auf 3 1 . Deze mber.

Einnahmen
Die Haupteinnahmen des Vereins bestehen aus:

Mitgliederbeiträgen
freiwilligen Beiträgen und Geschenken
Ubersch¿isse n aus tu merischen u nd gesellschaftliche n An lässen
Zinsen von Kapitalien

9.3 Ausgaben
Die Hauptausgaben des Vereins umfassen:

Verbandsbeiträge

- Leiterausbildung
M ate ri al a n sc h aff u n g e n
Entschädigungen

9.4 Mitgliederbeiträge
Die Höhe der Mitgliederbeiträge wird jeweils an der Hauptversammlung für das kommende
Vereinsjahr festgelegt. Ehren-, Vorstands- und TK-Mitglieder sind ausgenommen von der Bei-
tragspflicht gegenüber dem Verein.

9.5 Vermögen
Das Vermögen ist sicher anzulegen. Für besondere Zwecke können Spezialfonds eröffnet
werden. Deren Vermögen ist jedoch in der Vermögensrechnung auszuweßen.

10 Schlussbestimmungen

10.1 Statutenrevision
Zur Anderung der Statuten oder einzelner Aftikel ist die Haupfuersammlung mit A3 Mehrheit
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zuständig.

10.2 Auflösung
Die Auflösung des Vereins kann nur an einer zu diesem Zweck einberufenen ausserordent-
lichen Haupfuersammlung mit 4/5 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Miþlieder be-
sch/ossen werden. Das Vereinsvermögen wird dem TBM zur Aufbewahrung übergeben bis
der Verein neu gegründet wird.
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10.3 Nicht geregelte Fälle
Für Fälle, die durch drese Sfafufen nicht geregelt sind, gelten srnngemáss die Statuten des
TBM.

10.4 Aufhebung bisherigen Rechts
Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 20. Juni 1977 und alle seÍher besch/ossenen Ande-
rungen und Ergänzungen.

10.5 lnkrafttreten
Diese Sfafufen sind an der Hauptversammlung vom 13. Januar 2016 angenommen worden
und treten mit der Annahme durch den TBM in Kraft.

Toffen, 13. Januar20l6 Die Präsidentin: Die Sekretärin:

n\9 tr.4/-
Turnverband Bern Miftelland TBM Der Präsident: Die
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